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RS OGH 1998/1/30 4R550/97z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1998

Norm

Stmk.GVG §2 Abs3

§30

GBG §94 Abs1 Z3

Rechtssatz

Bleiben Zweifel im Sinne des § 2 Abs.3 Stmk.GVG, ist ein Bescheid der zuständigen Grundverkehrsbehörde zu erwirken

und dem Grundbuchsgericht vorzulegen. Eine Bestätigung der Gemeinde reicht nicht aus. Sogenannte

"Baulandbestätigungen" der Gemeinde sind keine Gesuchsbeilagen im Sinne des § 30 Stmk.GVG.

Entscheidungstexte

4 R 550/97z
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